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2017" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Österreichische Ärztekammer dankt für die Einladung zur Begutachtung des Ent­

wurfs "Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017" und übermittelt im Folgenden ihre dies­

bezügliche Stellungnahme. 

Die ÖÄK erhebt keine Bedenken gegen den Begutachtungsentwurf, hat aber ein drin­

gendes Ersuchen zu einer Ergänzung in § 29 Abs. 2 BFA-Verfahrensgesetz. 

Die ÖÄK benötigt in Ausübung ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Führung der Ärzteliste 

im Falle von Eintragungen von Asylberechtigten bzw. subsidiär Schutzberechtigten den 

Asylakt für die Prüfung der für die Berufsausübung erforderlichen Vertrauenswürdig­

keit, da in den aller meisten Fällen aus dem Herkunftsland kein Strafregisterauszug 

beigebracht werden kann. Derzeit erhält die ÖÄK den Asylakt mit einer Vollmacht des 

Betroffenen. Nach Anforderung des Aktes dauert es in der Regel allerdings 2-3 Wo­

chen bis die ÖÄK diesen erhält, weil die Akten jeweils von den AußensteIlen des BFA 

per Post nach Wien übermittelt werden müssen und dann eine Kopie zu erstellen ist. In 

dieser Zeit, die für den Verwaltungsweg verstreicht, sollten die Ärztinnen und Ärzte 

aber schon arbeiten. 

Die ÖÄK ersucht daher um Aufnahme in die Bestimmung des § 29 Abs. 2 BFA-VG, um 

den Akt direkt anfordern und diesen elektronisch erhalten zu können. 
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§ 29 Abs. 2 BFA-VG sollte daher lauten: 

(2) Die gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 bis 11 und gemäß § 28 verarbeiteten Daten dürfen folgenden 
Empfangern übennlttelt werden, soweit diese sie zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufga­
ben benötigen: 

1. Organen des Bundes und der Länder, die Aufgaben zur Erfüllung der Grundversorgungs­
vereinbarung vollziehen 

2. dem Arbeitsmarktservice und den mit Betreuung und Integrationshilfe betrauten Einrich­
tungen der Gebietskörperschaften, 

3. den Gebietskrankenkassen und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger , 

4. dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, -HflEi. 
5. dem Österreichischen Integrationsfonds~ und 
6. der Österreichischen Ärztekammer. 

Die Österreich ische Ärztekammer ersucht um Berücksichtigung ihres Ersuchens. 

Mit freundlichep 'GrOßen 
I • 

Dr.A 
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